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BVH-Handreichung  -  Bezirksmusikfeste und Bezirkskonzerte 

Oktober 2017 

 

Seit Jahren wird immer wieder über die Zukunft von Bezirksmusikfesten diskutiert. Das Zeitalter der großen „normalen“ 

Zelt-und Musikfeste scheint vorbei. Das klassische BMF in einem kleinen Fest oder auch in einem großen Partyevent unter 

zu bringen scheint ein schwieriges Unterfangen zu sein. 

In einigen Bezirken des BVH hat dies aber trotzdem in den letzten Jahren noch funktioniert, in anderen Bezirken dagegen 

finden schon seit vielen Jahren keine Bezirksmusikfeste mehr statt. Eine grobe These: Es funktioniert in den ländlichen 

Bezirken im Osten und Norden noch besser als in den in den Bezirken an der Rheinschiene. 

Seit einigen Jahren wurden Versuche mit Bezirkskonzerten in verschiedenen Formen gestartet. Kaum ein Versuch hat aber 

ein nachhaltiges und dauerhaft überzeugendes Konzept hervorgebracht, das auf breiter Basis der Vereine auf Interesse 

stößt. 

Neue Ideen für das klassische Bezirksmusikfest mit Festumzug, Konzertfolge der Vereine und dem vieldiskutierten 

Gesamtchor wären es wert untereinander ausgetauscht zu werden.  

➢ Ein Ideenaustausch unter Bezirken, wie bei der Verbandsausschuss-Sitzung 2016 angesprochen, wäre sicher 

hilfreich! Rundmails: alle-bezirksvorsitzenden@bv-hochrhein.de  

 

Unabhängig vom Konzept oder den Ideen sollte folgende Punkte berücksichtigt werden: 

• Der Termin und Ort wird bei der Bezirksversammlung verbindlich festgelegt und protokolliert 

• Es sollte ein klares Konzept vorgelegt werden, wie das „Gemeinsame" der musikalischen Arbeit im Bezirk seriös 

präsentiert werden kann. 

• Termin, Ort und Konzept werden umgehend vom Veranstalter an den Verband gemeldet:  

 praesidium@bv-hochrhein.de  

• Ein „Bezirksmusikfest" darf nicht nur als Mittel zur Gastvereinsbeschaffung gesehen werden! 

• Eine Bezirksmusikveranstaltung präsentiert sich in der Werbung klar erkennbar, mit dem jeweiligen BVH-Logo 

des Bezirks! (Die acht Logos sind online auf der BVH-Homepage verfügbar) 

• Jede Bezirksmusikveranstaltung muss einen offiziellen Teil haben, zu der Bezirksvorsitzender, Bezirksdirigent, 

das Präsidium des BVH und örtliche Vertreter des öffentlichen Lebens eingeladen werden. 

• Unabhängig vom musikalischen Konzept und der musikalischen Ausrichtung ist es wichtig einen klar 

erkennbaren Rahmen für die Musikdarbietungen zu schaffen. Der musikalische und offizielle Teil darf nicht nur 

beiläufige „Randerscheinung" einer großen Party sein! 

• Nur so kann auch eine entsprechende Berichterstattung in der Presse und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 

sichergestellt werden! 

Fazit: Wenn eine Bezirksmusikveranstaltung, dann konsequent und richtig! Wenn es keinen passenden Rahmen im Bezirk 

gibt, sollte man lieber darauf verzichte. Das krampfhafte Festhalten an alten Gewohnheiten ist der Sache wenig dienlich.  

Die Sinnhaftigkeit der Bezirksarbeit allgemein kann nur wieder attraktiver werden, wenn sie mit wahrnehmbarem und 

öffentlich wirksamen Inhalt gefüllt wird.  

Der BVH freut sich auf die kommenden Bezirksmusikfeste und wünsch viel Erfolg für gute und seriöse Ideen! 
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